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 Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das BIFIE-Gesetz 2008 geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Inhaltliche Anmerkungen 

Zu Z 4 (Art. 1 § 12 Abs. 2a): 

Gemäß dem neu einzufügenden Abs. 2a soll der wissenschaftliche Beirat nunmehr 

(nicht mehr nur, gemäß dem geltenden Abs. 2, die [anderen] Organe des BIFIE 

beraten, sondern) auch das zuständige Regierungsmitglied informieren, ihm 

berichten und es beratend unterstützen.  

Es ist strittig, ob bei beratenden Organen eine Weisungsbindung gemäß Art. 20 

Abs. 1 B-VG besteht (vgl. dazu Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 

[1996], 366-368, Raschauer, Art 20 Abs 1 B-VG [2003], Rz 68, in: Korinek/Holoubek 

[Hrsg], Bundesverfassungsrecht, und Lachmayer, Beiräte in der Bundesverwaltung 

[2003], 93-98, jeweils mwN). Da das BIFIE nach Art. 1 § 1 Abs. 2 des BIFIE-

Gesetzes 2008 eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist und die Leitung 

2/SN-409/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

des BIFIE gemäß Art. 1 § 9 Abs. 1 leg. cit. dem Direktorium obliegt, stellt sich schon 

nach geltendem Recht die Frage der Weisungsbindung des beratenden Organs 

gegenüber dem Leitungsorgan in gleicher Weise wie bei Art. 20 Abs. 1 B-VG; es wird 

daher zur Erwägung gestellt, ausdrücklich klarzustellen, inwieweit sich die 

Leitungsbefugnis des Direktoriums auf die in Abs. 2 und 2a umschriebene Tätigkeit 

erstreckt. 

II.  Zum Vorblatt 

Unter der Überschrift „Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere 

Klimaverträglichkeit“ findet sich ausschließlich eine Aussage zur Klimaverträglichkeit. 

Unter der Überschrift „Auswirkungen … für Bürger/innen und Unternehmen“ findet 

sich ausschließlich eine Aussage über Auswirkungen für Unternehmen. 

Die Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht werden 

irrtümlich in Fettdruck verneint. 

 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

25. September 2012 
Für den Bundeskanzler: 
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